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Rentenberatung in Gettorf 
 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine          
Rentenberatung an. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch 
die entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten entstehen den Versicherten hierfür nicht.  
 

Aufgrund der derzeitigen Corona-Verordnungen finden die Beratungsgespräche ausschließlich telefonisch 
statt. 
 

Bei Beratungswünschen kontaktieren Sie bitte Frau Schlewitz unter folgender Telefonnummer:     
0 43 46 – 60 02 40.  
 

Bitte halten Sie Ihre Rentenversicherungsnummer bereit. 

Bei der Anmeldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen Sie für das Beratungsgespräch 
benötigen.  

Gettorf, 01.02.2022 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Das Amtsblatt Dänischer Wohld 
finden Sie auch im Internet unter www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch 
als Newsletter abonnieren. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  
erscheint am Mittwoch, dem 16. Februar 2022 

 
 

 
  

http://www.amtdw.de/
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Haushaltssatzung der Gemeinde Felm 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2021 - und mit Genehmi-
gung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.553.700 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.651.200 EUR 
 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -97.500 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
2.512.600 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

2.428.900 EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-

tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
1.116.700 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

1.200.400 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
939.700 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 12,0 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebe (Grundsteuer A) 
330 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 % 
2. Gewerbesteuer 341 % 

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Ge-
meindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 12.01.2022 erteilt. 
 
Gettorf, den 26.01.2022 
 
Gemeinde Felm 
gez. Friedrich Suhr  (Siegel) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jedermann kann während 
der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Zimmer 5, 2. OG, Einsicht in die 
Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen. 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Osdorf 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.12.2021 - und mit Genehmi-
gung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 6.310.700 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 6.468.300 EUR 
 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -157.600 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
6.085.500 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

5.860.100 EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-

tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
109.800 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

335.300 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
92.300 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 29,02 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebe (Grundsteuer A) 
380 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 % 
2. Gewerbesteuer 360 % 

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Ge-
meindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 13.01.2022 erteilt. 
 
Gettorf, den 24.01.2022  
 
Gemeinde Osdorf 
gez. Helge Kohrt   (Siegel) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jedermann kann während 
der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Zimmer 5, 2. OG, Einsicht in die 
Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen. 
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1. Änderungssatzung 
zur Satzung der Gemeinde Gettorf 

für den Betrieb und die Erhebung von Benutzungsgebühren  
für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Gettorf 

 
Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schl.-H. in der 
Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H. S.566), der §§ 22 - 24 und 90 Abs. 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch VIII in der 
Fassung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 
05.10.2021 (BGBl. I S. 4607) sowie des § 31 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Förderung 
von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kindertagesförderungsgesetz – KiTaG) 
vom 12.12.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 15.12.2021 
(GVOBl. Schl.-H. S. 1498) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Gettorf vom 
17.11.2021 folgende Satzung erlassen:  
 
 

§ 1 
 

§ 7 Höhe der Benutzungsgebühr 
Abs. 1 a) erhält folgende Fassung: 

 
(1) Die Höhe der monatlichen Benutzungsgebühr beträgt nach § 31 Abs. 1 KiTaG  
 

a) für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr bei Inanspruchnahme von: 
 

6 Betreuungsstunden 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr 174,00 € 
      
7 Betreuungsstunden 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr 203,00 € 
      
8 Betreuungsstunden 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr 232,00 € 
      
9 Betreuungsstunden 7:00 Uhr bis  16:00 Uhr 261,00 € 

 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Gettorf, den 01.02.2022 
 
 
Gemeinde Gettorf 
 
gez. Joachim Wendt-Köhler 
1. stellv. Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Beschlusses 
  der vorhabenbezogenen 4. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 63 – Gewerbegebiet Ost – Ravensberg – 

östlicher Teil – der Gemeinde Gettorf 
 

Die Gemeindevertretung Gettorf hat in ihrer Sitzung am 17.11.2021 die vorhabenbezogene 4. Änderung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 63 – Gewerbegebiet Ost – Ravensberg – östlicher Teil – der 
Gemeinde Gettorf für das Gebiet 
 
Plangebiet südlich der inneren Erschließungsstraße Ravensberg, östlich der Haupterschließungsstraße 
Ravensberg/Landesstraße 44 (L 44), nördlich der Friedrichsorter Straße/Landesstraße 44 (L 44), (Grund-
stück Ravensberg 4),  
 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.  
 
Das Gebiet ist in dem anliegenden Lageplan schwarz umgrenzt. 
 
Dies wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Die vorhabenbezogene 4. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 63 – Gewerbegebiet 
Ost – Ravensberg – östlicher Teil tritt nach der Bekanntmachung in Kraft.  
  
Alle Interessierten können den Bebauungsplan, die Begründung sowie die in den textlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplanes genannten DIN-Vorschriften dazu von diesem Tage an in der Amtsverwaltung Dä-
nischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 EG, während der Öffnungszeiten 
für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich werden der Bebau-
ungsplan und die Begründung ins Internet unter der Adresse www.amt-daenischer-wohld.de eingestellt 
und auch über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich gemacht. 
  
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, sowie der in  § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
dem Amt Dänischer Wohld geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine bisher zuläs-
sige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen Formvor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Amt Dänischer Wohld unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist. 
 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Gettorf ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 Baugesetzbuch durch Be-
richtigung angepasst worden durch die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes im Wege einer Be-
richtigung. Der berichtigte Plan kann wie oben angegeben eingesehen werden; ebenso können Aus-
künfte über den Inhalt gegeben werden.  
 
Gettorf, den 27.01.2022 
 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrage 
 
gez. Bluhm 
 
  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Bekanntmachung  
der öffentlichen Auslegung des Entwurfes des 

Bebauungsplanes Nr. 15 – Waldenburger Straße –  
der Gemeinde Osdorf nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der von der Gemeindevertretung Gettorf in der Sitzung am 01.12.2021 gebilligte und zur Auslegung be-
stimmte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 15 – Waldenburger Straße – für das Gebiet, welches wie folgt 
begrenzt wird: 
 
Plangebiet nordöstlich der Danziger Straße, südlich der Noerer Straße/Kreisstraße 50 (K 50), östlich der 
Waldenburger Straße, nordwestlich der Hauptstraße/Landesstraße 45 (L 45),    
liegt in der Zeit vom  
 

10.02.2022 bis zum 11.03.2022 
 
 
in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 im EG, 
während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (an folgenden Werktagen: Montag bis Freitag von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus.  
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach den Regelungen des Baugesetzbuches auszulegenden 
Unterlagen sind zusätzlich auf der Internetseite des Amtes Dänischer Wohld eingestellt und können dort 
unter der Internetadresse www.amt-daenischer-wohld.de  eingesehen werden.  
 
Der Geltungsbereich ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
 
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen einsehen so-
wie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr zur Nie-
derschrift abgeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4 a Abs. 6 
BauGB), wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.  
 
Einwendungen, die im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, aber hätten 
fristgerecht geltend gemacht werden können, machen einen Normenkontrollantrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung unzulässig.  
 
Es ist weiter darauf hinzuweisen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutz-
verordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 Baugesetzbuch und dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern 
Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis 
der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Er-
hebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem Baugesetzbuch (Artikel DSGVO)“, 
das mit ausliegt.  
 
Gettorf, den 27.01.2022 
 
Der Amtsdirektor 
Im Auftrage 
  
gez. Bluhm            
 
  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Neuverpachtung von landwirtschaftlichen Flächen 
 

Die Gemeinde Gettorf verpachtet zum 
 

1. März 2022 
 

für die Dauer von sechs Jahren die anliegend näher bezeichnete  
landwirtschaftliche Fläche. 

 
Gemarkung Flur Flurstück Größe Lage 

 

Gettorf 
 

 

007 

 

126/5 

 

ca. 2,0147 ha 

 

Sander Weg, 
24214 Gettorf 

 
Der Einsatz von Pestiziden auf der Pachtfläche ist durch eine vertragliche Regelung verboten. 

  Der Zuschlag für die Verpachtung erfolgt nach Höchstgebot. 
 
 

Die Pachtfläche ist auf der Karte rot gekennzeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ihr Pachtangebot richten Sie bitte schriftlich bis zum 
 

09.02.2022 
 

an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 
 
 
Auskünfte erteilt:  
Amt Dänischer Wohld, Frau Kropf                      Tel. 04346/ 91-289 
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Personalausweise und Pässe 
 
Die Personalausweise, die bis zum 21.01.2022 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 14.01.2022 beantragt wurden, liegen vor. 
 
 

Gettorf, 01.02.2022 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

 
 
 

Fundsachen 
 
Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurden als Fundsachen abgegeben:  
 

4 Fahrräder 1 Smartphone 
1 Armbanduhr  

 
Gettorf, 01.02.2022 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 
 

Mitteilungen der Verwaltung 
 

Bürgermeistersprechstunde 
 

Gemeinde Bürgermeister/in Tag / Datum Uhrzeit Ort 

Gettorf Hans-Ulrich Frank Donnerstag, 03.03.2022 15.00 – 
18.00 

nur nach telefonischer 
Anmeldung unter  
91-200 

Lindau Jens Krabbenhöft 

Sprechstunde telefonisch (0 43 46 – 60 02 77) nach vorheriger 
Terminvereinbarung oder unter jens.krabbenhoeft@gmx.de . 
Sprechstunden im Dörpshus in Revensdorf oder im Feuerwehr-
haus in Großkönigsförde werden wieder stattfinden, wenn die 
Coronabedingungen es zulassen. 

Neudorf-Bornstein Christoph Arp Sprechstunde nach Vereinbarung unter E-Mail:  
info@tischlerei-arp.com 

Neuwittenbek Waltraud Meier Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 600191 

Osdorf Helge Kohrt Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 – 41 31 32 

Schinkel Sabine Axmann-
Bruckmüller Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 93 93 56 

Tüttendorf Thomas Thee Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0151 193 290 81 

  

mailto:jens.krabbenhoeft@gmx.de
mailto:info@tischlerei-arp.com
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Stellenausschreibungen 
 
Der Schulverband Gettorf und Umgegend sucht ab sofort  für die Isarnwohld-Schule in Gettorf zwei  
 

Reinigungskräfte (w/m/d). 
 

Es erwarten Sie attraktive Rahmenbedingungen: 
 

• Teilzeitbeschäftigung mit durchschnittlich 15 h  
• Arbeitseinsatz in der Mittags- bzw. Nachmittagszeit  
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis bzw. eine Stelle ist zunächst eine Krankheitsvertretung mit Option 

auf Dauerbeschäftigung  
• 30 Tage Urlaub in den Schulferien 
• Weihnachtszuwendung 
• Jährliches Leistungsentgelt 
• Betriebliche Altersversorgung 
• Vergütung nach Entgeltgruppe 2 des TVöD 

 

Fragen zum Arbeitseinsatz richten Sie bitten an Frau Haß, Tel.: 0173/6265821. 
 

Wenn Sie Fragen zum Arbeitsverhältnis haben, steht Ihnen Frau Schwauna von der Amtsverwaltung Dä-
nischer Wohld unter Tel.: 04346/91212 zur Verfügung.  
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung an den Schulverband 
Gettorf und Umgegend, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf.   
 

Alternativ  per Email an poststelle@amtdw.landsh.de (alle Dokumente in eine pdf-Datei zusammenge-
fasst). Kommen Sie zu uns – wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung! 
 

Schulverband Gettorf und Umgegend 
Der Schulverbandsvorsteher 

 
 
 

 
 
 
 

Die Gemeinde Gettorf sucht eine stellvertretende Schiedsperson 
 
Die Gemeinde Gettorf sucht eine stellvertretende Schiedsperson. Diese ehrenamtliche Aufgabe ist ab 
sofort zu vergeben. 
Das Ehrenamt einer Schiedsperson können Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Gettorf 
wahrnehmen, die mindestens 30 und höchstens 70 Jahre alt sind und Interesse an einer solchen 
Aufgabe haben. Personen, die die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzen und nicht unter 
Betreuung stehen, können diese Tätigkeit ausüben. 
Die Schiedsperson wird für fünf Jahre durch die Gemeindevertretung gewählt und kann auf Wunsch 
wiedergewählt werden. 
Die Aufgabe der Schiedsperson besteht darin, als Vorstufe zum Gerichtsverfahren kleinere Meinungs-
verschiedenheiten und Streitigkeiten – vermögens- und strafrechtlicher Art – zu schlichten und im 
Sühneverfahren einen Vergleich herbeizuführen. 
Die Aufgabenpalette der Schiedsperson ist vielfältig, wie beispielsweise Nachbarschaftsstreitigkeiten, 
Ärger mit dem Vermieter, aber auch leichte Körperverletzung, Hausfriedensbruch oder Beleidigung 
können dazu gehören. 
Die Schiedspersonen stehen in der Zusammenarbeit mit den Justizbehörden, insbesondere mit dem 
Amtsgericht. 
Wer in der Gemeinde Gettorf wohnt und Interesse an dem Aufgabengebiet hat, wird gebeten, eine schrift-
liche Kurzbewerbung an die Gemeinde Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf zu senden. Für Rück-
fragen steht Ihnen Frau Frohmeyer, Tel.:04346-91207, zur Verfügung. 

 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor -  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Beratungsstelle Nord-Ost 

im Sozialen Beratungs- u. Dienstleistungszentrum (SBDZ) 
 

Ansprechpartnerin: Frau Räther-Arendt 
Am Buchholz 4 24161 Altenholz 

 
Tel.: 0431 32 10 40 Fax: 0431 32 753 

Mail: info@pflegestuetzpunkt.altenholz.de 
Web: www.pflege.schlewig-holstein.de 

 
Sprechzeiten: 
Mo 9.00 bis 11.00 h und Do 8.00 bis 11.00 h und nach Vereinbarung, Hausbesuche möglich 
 
Im PflegeStützpunkt erhalten Sie eine individuelle, unabhängige und kostenfreie Beratung. 
 
Ihr PflegeStützpunkt hilft dabei möglichst lange im eigenen Zuhause verbleiben zu können 
 
Wir geben Antworten, wenn ein Mensch und seine Angehörigen Unterstützung benötigen, stellen sich 
viele Fragen: 
 

 Wer unterstützt mich im Alltag? 
 Wo bekomme ich Hilfsmittel? 
 Welche Anträge muss ich stellen? 

 
Wir informieren Sie umfassend zu Themen wie Leben und Wohnen im Alter, Pflege und Betreuung. 
 
Wir vermitteln Kontakte zu Ehrenamtlichen und Angehörigengruppen und haben ein offenes Ohr für Ihre 
Sorgen und Probleme. 
 

 
 

 
 
 

 

Neue Trauergruppe 
 
Die von unserer zertifizierten Trauerbegleiterin Andrea Hunklinger geleitete, insgesamt einjährige, feste 

und für Sie kostenfreie Trauergruppe gibt es ab 
 

Januar 2022 
 

Sie findet statt am jeweils zweiten Montag im Monat von 17.30 - 19:00 Uhr (12 Mal) in Altenholz-Knoop. 
 

Für das Treffen gilt die 2G+ Regelung. 
 

Wir freuen uns sehr, dass dieses Angebot angenommen wird und hoffen, hiermit ein klein wenig  
Linderung in einer schweren Zeit anbieten zu können. 

 

Es sind noch Plätze frei. 
 

Anmeldung bitte unter: timm@hospiz-im-wohld.de 
 

Hospizverein Dänischer Wohld 
Menschen begleiten e.V. 
Kieler Chaussee 2 
24214 Gettorf 
Tel.: 04346-6026 448 
Mobil: 0171-389 7744 
www.hospiz-im-wohld.de 

  

http://www.pflege.schlewig-holstein.de/
mailto:timm@hospiz-im-wohld.de
http://www.hospiz-im-wohld.de/
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 Gemeinde Gettorf              24214 Gettorf, den 10.01.2022 
  - Der Bürgermeister - 

       

 

 

An alle Haushalte 

„Online-Befragung Eichkoppel“ 
Plattform freigeschaltet 

 
Die Plattform für die online-Befragung zur Erweiterung des Gewerbegebiets Eichkoppel ist ab dem 12. 
Januar 2022, 12.00 Uhr freigeschaltet. Mit dieser neuen und bereits einmal zum Thema „Haltepunkt Süd“ 
erprobten Form der breiten Bürgerbeteiligung erhofft sich Gettorf eine verstärkte Transparenz und verbes-
serte Information der Bevölkerung. Nach der Registrierung auf der Plattform über den folgenden Link 
https://adhocracy.plus/gettorf/projects/informelle-beteiligung-zur-16-anderung-des-flachen/ haben alle Gettorferin-
nen und Gettorfer die Möglichkeit, zu der beschlossenen Erweiterung des Gewerbegebiets ihre Vorstel-
lungen mit einzubringen. Die Fragen bewegen sich inhaltlich zwischen der Abwahl vielleicht kritischer Ge-
werbearten, dem Naturschutz und Freizeitmöglichkeiten. Alle Antworten können dann mit dem Gesamt-
quorum der Befragung in der für den 22. Februar geplanten Einwohnerversammlung (sofern Corona die 
Veranstaltung dann wieder zulässt) vertieft werden. Die Gemeinde Gettorf weist noch einmal ausdrücklich 
darauf hin, dass die Größe der Gewerbeflächenerweiterung noch längst nicht feststeht. „Bislang bewegen 
wir uns noch auf der untersten Ebene aller planungsrechtlicher Verfahren,“ bekräftigt Bürgermeister Hans-
Ulrich Frank. „Wir haben aktuell die Änderung der Nutzung der von der Gemeinde erworbenen und bisher 
landwirtschaftlich genutzten Flächen beantragt. Auf das Ergebnis und die entsprechen Auflagen für wei-
tere Planungsschritte warten wir unverändert.“ 
Für Bürgerinnen und Bürger ohne Internetzugang hält die Amtsverwaltung Dänischer Wohld den anlie-
genden Fragenkatalog zum Ausfüllen in Papierform vor. 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Frank   Hier gelangen Sie zur Abfrage 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
  

https://adhocracy.plus/gettorf/projects/informelle-beteiligung-zur-16-anderung-des-flachen/
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Gettorf, 16. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Einführung in die Thematik 
 
Die Gemeinde Gettorf plant die Erweiterung des Gewerbegebietes Eichkoppel zwischen der B76 und dem 
bestehenden Gewerbegebiet sowie dem Wohngebiet Ziegelei / Hasenberg, um eine zukunftsfähige Ent-
wicklung des Gewerbestandortes Gettorf zu gewährleisten. Es handelt sich dabei um eine Gesamtfläche 
von ca. 13,5 Hektar, die überplant werden sollen. Neben den gewerblich genutzten Flächen sind auch 
Flächen für Regenrückhaltebecken und Natur und Ausgleichsmaßnahmen angedacht. Weiterhin ist eine 
mögliche Wohnbebauung in Überlegung. Sofern möglich werden die vorhandenen Grünstrukturen (Knicks 
und weiterer Gehölzbestand) erhalten. 
 

 
 
Um einen für alle Akteure erfolgreichen und transparenten Planungsprozess zu ermöglichen, hat sich die 
Gemeinde Gettorf für eine zusätzliche Beteiligung der Interessierten ausgesprochen. Dabei wird vorab ein 
Stimmungsbild abgefragt, um die geplante Bürgerversammlung am 22. Februar 2022 adäquat vorzube-
reiten. Aufgrund der aktuellen Covid-19-Lage bitten wir Sie, sich kurzfristig nach den Bedingungen der 
Veranstaltung zu informieren. https://adhocracy.plus/gettorf/projects/informelle-beteiligung-zur-16-anderung-des-
flachen/  

 
 
 
  

https://adhocracy.plus/gettorf/projects/informelle-beteiligung-zur-16-anderung-des-flachen/
https://adhocracy.plus/gettorf/projects/informelle-beteiligung-zur-16-anderung-des-flachen/
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahrssemester 2022 

 
 

Liebe Interessierte und Freunde der Volkshochschule Gettorf, 
wir starten geimpft und vorsichtig in das Frühjahrssemester 2022…  

Für alle Bewegungskurse gilt keine Maskenpflicht, aber 2G+ : 
• vollständig geimpft/genesen (letzte Impfung / Genesung länger als 3 Monate her) mit 

tagesaktuellem negativem Testnachweis oder 
• Auffrischungsimpfung erhalten („geboostert“ = in der Regel 3. Impfung) oder 

• weniger als 3 Monate vergangen seit der 2. Impfung bzw. Genesung. 
Für alle anderen Angebote in Innenräumen (z.B. Sprachkurse) ist weiterhin nur ein Covid 19-

Impfnachweis oder ein Genesenen-Nachweis erforderlich (2G), dafür gilt Maskenpflicht! 
Bei den meisten Kursen ist ein späterer Einstieg möglich, in diesem Fall wenden Sie sich bitte 

an die Geschäftsstelle (s.u.). Gezahlt werden dann nur die Kursstunden ab Anmeldedatum. Die 
Kursgebühr wird bei allen Kursen NACH Kursende per Lastschrift eingezogen! 

 Sie finden alle unsere Kurse mit den aktuellen Terminen auf der Seite 

www.vhs-sh.net/vhs-gettorf 
Das Programm wird auf ständig erweitert und aktualisiert. Ein Ausschnitt erscheint alle 14 Tage 

hier im Amtsblatt. Bleiben Sie gesund und optimistisch! 
Geschäftszeiten: 

Montag 8.30 – 12.00 Uhr, Mittwoch 8.30 – 12.00 Uhr, Donnerstag 16.00 – 19.00 Uhr 
Tel.: 04346 / 60 29 25 (bitte nutzen Sie auch den Anrufbeantworter) 

E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de / Homepage: www.vhs-gettorf.de 
Ihre Bodil Busch 

Leitung der VHS Gettorf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:vhs@gemeinde-gettorf.deF
mailto:vhs@gemeinde-gettorf.deF
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahrssemester 2022 

 
 

Wochentag Uhrzeit Termine Kurstitel Ort 
Montag 09:00 – 10:30 12 Kurs: Englisch (B1) Amt 
Montag 10:30 – 12:00 12 Kurs: English Conversation (B1) Amt 
Montag 19:00 – 20:30 11 Kurs: Dänisch für Fortgeschrittene (B1) IWS 
Dienstag 09:15 – 10:15 10 Kurs: Pilates mit Faszientraining Triangel 
Dienstag 10:20 – 11:20 10 Kurs: Pilates mit Faszientraining Triangel 
Dienstag 17:00 – 18:15 10 Kurs: Hatha Yoga für (Wieder-) Einsteiger KiTa 
Dienstag 18:30 – 19:45 10 Kurs: Hatha Yoga am Dienstagabend KiTa 
Mittwoch 09:00 – 10:00 10 Kurs: Sanfte Wirbelsäulengymnastik Triangel 
Mittwoch 10:00 – 11:00 10 Kurs: Sanfte Wirbelsäulengymnastik Triangel 
Mittwoch 16:00 – 17:00 10 Kurs: Antara® – gesunder Rücken Triangel 
Mittwoch 17:00 – 18:00 10 Kurs: Antara® – gesunder Rücken Triangel 
Mittwoch 18:00 – 19:00 10 Kurs: Faszien & Stretch Triangel 
Mittwoch 18:00 – 19:30 10 Kurs: Englisch für (Wieder-) Einsteiger (A1) IWS 
Mittwoch 19:30 – 20:45 10 Kurs: English Conversation (B1) IWS 
Mittwoch 18:30 – 21:30 4 Kurs: Nähen Kreativ IWS 
Donnerstag 09:00 – 10:30 12 Kurs: Keep your English fit, just for fun! (B2) Amt 
Donnerstag 10:30 – 12:00 12 Kurs: Keep your English fit, just for fun! (B2) Amt 
Donnerstag 16:20 – 17:20 10 Kurs: Wirbelsäulengymnastik KuBiz 
Donnerstag 17:25 – 18:25 10 Kurs: Wirbelsäulengymnastik KuBiz 
Donnerstag 18:30 – 19:30 10 Kurs: Wirbelsäulengymnastik KuBiz 
Donnerstag 17:30 – 18:45 10 Kurs: Dänisch (A1/A2) IWS 
Donnerstag 19:00 – 20:15 10 Kurs: Dänisch für Anfänger*innen IWS 
Freitag 09:00 – 10:30 10 Kurs: Hatha Yoga am Freitagvormittag Triangel 
Freitag 09:30 – 11:00 10 Kurs: Französisch für Fortgeschrittene II (B1) Triangel 
Freitag 11:00 – 12:00 10 Kurs: Pilates mit Faszientraining Triangel 

Freitag 
18.02.22 18:30 – 20:00 1 

Vortrag: Energetische Sanierung - 
Förderprogramme nutzen und Heizkosten senken 
Der Vortrag ist dank der Bundesförderung für 
Energieberatung der Verbraucherzentrale kostenfrei! 

Amt 

 
Kursorte: 
Amt  Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 
IWS  Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 
KiTa  Krippe „Am Sportplatz“ (Zufahrt: Triangel) 
KuBiz  Kultur- und Bildungszentrum an der Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 
Mühle  Gettorfer Mühle „Rosa“, Mühlenplatz 
Triangel VHS (ehemaliges Sportlerheim des GSC, Triangel) 
*  Bitte beachten Sie die detaillierten Ortsangaben im Programm unter    
  www.vhs-sh.net/vhs-gettorf oder kontaktieren Sie bei Fragen die Geschäftsstelle 
 
  

http://www.vhs-sh.net/vhs-gettorf
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       Pressemitteilung 
 
 
 
 
Neuauflage der AWR-Aktion „Schietsammeln“ – Frühjahrsputz in der Natur 

 
 
Borgstedt, 19.01.2022 
 
Nach der durchweg positiven Resonanz auf die Aktion „Schietsammeln“ der Abfallwirtschaft Rendsburg-
Eckernförde (AWR) im vergangenen Frühjahr hat sich die AWR nun dazu entschieden, die Aktion auch im 
Jahr 2022 zu wiederholen.  
 
Ziel ist es, bei einem Spaziergang durch die Natur Müll, der am Wegesrand ins Auge fällt, einzusammeln 
und korrekt zu entsorgen und so ganz einfach das Gute mit dem Nützlichen zu verbinden.    
 
Daher ruft die AWR Familien, Einzelpersonen und Kleingruppen zur Aktion „Schietsammeln“ auf! So 
geht´s: 
 
Auf Anfrage an office@awr.de bekommen Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde 
ab dem 01.02.2022 einen kostenlosen Müllsack („Wildbag“) zugesendet. Ihren vollen Wildbag können Sie 
dann bis zum 15.03.2022 kostenlos auf einem der zehn AWR-Recyclinghöfe abgeben.  
 
Für Kinder, die fleißig mitsammeln, gibt es eine besondere Überraschung: bei der Abgabe ihres Müllsacks 
erhalten die Kleinen eine Urkunde und ein kleines Geschenk als Dankeschön für ihren Einsatz für die Um-
welt.    
 
Tipps zum Müllsammeln 
Um den Müll nicht unbedingt per Hand aufsammeln zu müssen, haben sich nützliche kleine Helfer aus 
dem eigenen Haushalt bewährt. So können Grillzangen schnell als Müllgreifer umfunktioniert werden. 
Alternativ greift man auf feste Handschuhe zurück.  
 
Jeder kann mitmachen  
Auch wer keinen Müllsack mitnehmen möchte, kann dennoch etwas Gutes in Sachen Umweltschutz tun: 
Wer sich vornimmt, bei jedem Spaziergang mindestens fünf Müllteile mitzunehmen und richtig zu entsor-
gen, räumt ganz nebenbei Stück für Stück unsere Natur auf. Ganz nach dem Motto: Jedes Teil zählt! 
 
Möchten auch Sie die Aktion der AWR unterstützen? Fantastisch! Hier bekommen Sie Ihren „Wildbag“:   
E-Mail: office@awr.de 
 
Die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde dankt Ihnen schon jetzt für Ihren Einsatz und Ihren Beitrag 
für ein sauberes Kreisgebiet! 
 
Ansprechpartner für diese Pressemitteilung: 
Ralph Hohenschurz-Schmidt  Fon: 04331 / 345 - 103 
Mail: hoschmi@awr.de 
  

mailto:office@awr.de
mailto:office@awr.de
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Wochenmarkt in Gettorf 
 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 
freitags    von 08.00 bis 12.00 Uhr 
dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

 

 
 
 
 
 
 

Umsonstladen Schinkel  
Wir sind für Sie da, aber nur mit Maske und ggf. etwas Geduld 

 
Wir nehmen und geben unentgeltlich alle nicht sperrigen, noch brauchbaren Gegenstände. 
 
Hauptstraße 49 
24214 Schinkel 
Telefon: 04346 6893 
Ansprechperson: Uwe von Ahlften 
E-Mail: umsonstladen-schinkel@web.de 

Öffnungszeiten in der Schulzeit: 
Dienstag, Freitag, Samstag:  09.30 - 12.30 Uhr 
Dienstag, Freitag:   15.00 - 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten in der Ferienzeit: 
Samstag:    09.30 - 12.30 Uhr 

 
 
 
 
 
 

Impressum: 
Herausgeber des Amtsblattes Dänischer Wohld: 
Der Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf,  04346 91-200, 
E-Mail: poststelle@amtdw.landsh.de 
Redaktion: Amtsdirektor Matthias Hannes Meins (V. i. S. d. P.) 
Druck: Eigendruck 
Erscheinungsweise: 
Satzungen und Verordnungen der Gemeinden und des Amtes Dänischer Wohld werden durch Abdruck im „Amtsblatt des Amtes 
Dänischer Wohld“ veröffentlicht. Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes       
Dänischer Wohld und der Gemeinden Felm, Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel und Tüttendorf 
sowie sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Es erscheint jeweils am 1. und 3. Mittwoch im Monat, sofern Veröffentli-
chungen vorliegen. Wird eine von der vorstehend festgesetzten Erscheinungsfolge abweichende zusätzliche Ausgabe erforder-
lich, so wird auf das Erscheinen und den Inhalt des amtlichen Teils in der Tagespresse hingewiesen. Sollte der jeweilige Erschei-
nungstag auf einen Feiertag fallen, erscheint das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ am darauf folgenden Werktag. 
Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter http://www.amt-daenischer-wohld.de/„Aktuelles“; 
hier können Sie das Mitteilungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 
Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ liegt in den Räumen des Verwaltungsgebäudes in Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 
Gettorf, öffentlich aus. 
Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist gegen Erstattung der Portokosten einzeln und im Abonnement bei dem Amt 
Dänischer Wohld zu beziehen. 
Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des „Amtsblattes des Amtes Dänischer Wohld“ bewirkt. 
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Wir bitten um Ihre Mithilfe 
Benutzen Sie bitte die Mängelmeldung 

 
 
An den 
Amtsdirektor des  
Amtes Dänischer Wohld                                                     ......................., den  
- Bauamt - 
Postfach  
24212 Gettorf 
 
 
 
Mängelmeldung 
 
 
Schadensort: ............................................................................................................ 

Ich habe heute gegen .................... Uhr nachstehende Mängel festgestellt: 
 
 Bürgersteig schadhaft 
 Fahrbahndecke schadhaft 
 Hydranten-/Schiebeklappe schadhaft* 
 Kanaldeckel schadhaft*/Pflasterabsackung* 
 Gully liegt zu hoch*/tief* 
 Ampelanlage defekt 
 Verkehrsschild*/Straßenbenennungsschild*  beschädigt / unleserlich 
 Schutt- und Unratablagerungen 
 Straßenbeleuchtung defekt 
 Totholz in Straßenbäumen 
 Pilzbefall an und auf Bäumen 
 
 
Sonstige Mängel ...................................................................................................... 

................................................................................................................................  

 

Bemerkungen: ......................................................................................................... 

 

 

Festgestellt durch: ................................................................................................... 
 
 

                                    ______________________________ 

                                                    Unterschrift                

 

Anschrift: ................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 
Zutreffendes ankreuzen               *Zutreffendes unterstreichen 
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